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TOP 3 Einwohnerfragestunde

Frau Neinass hat eine E-Mail geschrieben, dass zwei ausländische Familien in Aumühler Woh-
nungen untergebracht wurden.

Die Heizkosten in der Alten Schulstraße 2a betragen für 31qm = 120,--Euro.

Die Kosten sind sehr hoch. Das Jobcenter zahlt nur 64,--Euro. Der Rest ist für die Familien 

schwer aufzubringen.

Herr Leddin schlägt vor, ein Energiegutachten erstellen zu lassen.

Der zweite Hinweis: Es sollten keine Wohnungen vermietet werden ohne Fußbodenbelag. Denn 
die Frage ist dann, wer zahlt das Verlegen? Die Sozialhilfeempfänger können das meistens 
nicht.

Antwort des Ausschusses: Selbstverständlich muss der Vermieter für das Verlegen des Lami-
nats aufkommen.

Info für die Firma Schöne:

Bitte ein Energiegutachten für die Alte Schulstraße 2a erstellen (siehe TOP 10)

und

berücksichtigen, dass der Vermieter für die Kosten des Verlegens bei neuen Fußböden 
zuständig ist.
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